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FAQ`s zu Produktmeldungen 

Dr. Ronald Keipert 
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 alle Gemische mit einem oder mehreren Gefährlichkeitsmerkmalen nach § 3a ChemG 

unterliegen Meldepflicht nach § 16e ChemG    

 

 u. a. alle gewerblichen / industriellen Produkte 

 

 für alle neu unter Meldepflicht gefallenen Produkte gilt die  

     Übergangsregelung § 28 Abs. 12 ChemG 

 

 

Wie lange gilt die Übergangsregelung ? 
 

 Verlängerung bis 01.07.2016 gemäß ChemG § 28 Abs. 12 

     gemäß Änderung des ChemG vom 20.06.2014  

  

 Verlängerung gekoppelt an europäischen Harmonisierungsprozess 

     für Produktmeldungen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Novelle des Chemikaliengesetzes (ChemG) vom 09.11.2011 

   Was hat sich bei Produktmeldungen geändert ? 
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   Welche Produkte fallen unter die Übergangsregelung ? 

gefährliche Gemische (§ 3a ChemG) 

 

 1. für gewerbliche / industrielle Verwendung  

 

 2. für private Verwendung (Verbraucher) 

   

  mit diesen Gefährlichkeitsmerkmalen: 

 

  explosionsgefährlich 

  brandfördernd 

  hochentzündlich 

  leichtentzündlich 

  entzündlich 

  gesundheitsschädlich 

  reizend 

  umweltgefährlich 
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 Übermittlung eines aktuellen Sicherheitsdatenblatts in elektronischer Form 

 

 an die ISi-Datenbank des IFAs (§ 28 Abs. 12 ChemG, 2. Halbsatz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Übermittlung der (vollständigen) Meldung als XML-Datei oder per PDF-Formular 

  

 an das BfR 

 

   (per E-Mail produkt-meldungen@bfr.bund.de oder per Upload am BfR-Web-Portal) 

 

 

 

 

   Wie werden diese Produkte gemeldet ? 

    

 

   oder: 

mailto:produkt-meldungen@bfr.bund.de
mailto:produkt-meldungen@bfr.bund.de
mailto:produkt-meldungen@bfr.bund.de
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   Welche Produkte müssen bereits jetzt an das BfR gemeldet werden ? 

   

 

 alle anderen gefährlichen Gemische 

 

 alle Biozide - unabhängig von der Einstufung 

 

 alle Wasch- und Reinigungsmittel (WRM) 

 

 

 

   

  Besonderheit! 

 

  Wasch- und Reinigungsmittel 
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      Beispiel: Power-Reiniger 

  Gefahrensymbol: Xi 

  Gefahrenbezeichnung: reizend 

  R- Satz: R36 

 

  fällt unter Übergangsregelung des ChemG (§ 28 Abs. 12 ChemG, 1. Halbsatz) 

   

  keine Meldung an ISi, denn WRM ! 

   

  Meldepflicht nach § 10 Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (WRMG) 

   

  Meldung an BfR nach Anhang VII Abschnitt C der Detergenzien-VO 

  verpflichtend (elektronisch, XML-Datei) 

 

  alternativ:  

  

  (vollständige) Meldung an das BfR 

  nach Giftinformationsverordnung (ChemGiftInfoV) Anlage 1 

 

 

   

 

   Worauf ist bei Wasch- und Reinigungsmitteln (WRM) zu achten ? 
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 bei Meldung eingestufter* Wasch- und Reinigungsmittel nach ChemG und WRMG 

 

 nur eine Meldung 

 

 Angabe von Meldungsformaten § 16e, Biozid und WRMG 

 

• möglich mit BfR-Excel-Eingabehilfe, XProduktmeldung 

 

 Kennzeichnung als WRM 

 

• wichtig für die Weiterleitung an das Umweltbundesamt (UBA)  

 

 

 bei Meldung von Bioziden 

 

 Angabe des Biozidformats  

 

 Angabe des Biozidschlüssels (Hauptgruppe, Produktart) nach Biozidverordnung 

 

 *(Wasch- und Reinigungsmittel ist ein gefährliches Gemisch im Sinne des § 3a ChemG) 

 

 

 

 

 

 

 

   Auf welche Angaben ist bei der Meldung an das BfR noch zu achten ? 
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FRAGEN…? 

Dr. Ronald Keipert 

Bundesinstitut für Risikobewertung 

Max-Dohrn-Str. 8-10  10589 Berlin 

Tel. 0 30 - 184 12 - 0  Fax 0 30 - 184 12 - 47 41 

bfr@bfr.bund.de  www.bfr.bund.de 
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 variable H- und P-Sätze bitte vollständig angeben 

 

 

 Angabe auch der ungefährlichen Bestandteile in der Rezeptur 

 

 

 Verwendungszweck 

   Welche Informationen sind noch wichtig ? 


